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Reform der sozialen Rentenversicherung
Dr. Peter^Qyante, Kiel

Der im Sozialrecht gut erfahrene Autor analysiert in der folgenden  Abhandlung den  
Entwurf des Arbeitsministeriums zur Rentenreform und setzt ihn zu der bisher gültigen  
Regelung in Vergleich. Die Rentenreform ist zweifellos der zentrale Punkt und das 
dringendste Anliegen der Sozialreform. Insofern kommt der Lösung dieses Problems 
eine symptomatische Bedeutung zu. Nach der weitgespannten Diskussion über eine tief
greifende Sozialreform ist der vorliegende Entwurf der Rentenreform ein Test dafür, 
ob die erwartete grundsätzliche Neugestaltung unseres ganzen Sozialsystems Aussicht 
auf Verwirklichung hat.

n m Zuge der bereits seit längerem geplanten „Sozial
reform“, die eine möglichst weitgehende soziale 

Si(Sidierung der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch
larland anstrebt, ist nunmehr der Grundentwurf des Bun
dedesarbeitsministeriums für eine N euregelung der Ren- 
tertenversidierungen zustande gekommen. Dieser Regie- 
ruffungsentwurf, der möglichst noch in diesem Jahre  zum 
GeGesetz erhoben werden soll, beschränkt sich also zu- 
nänächst auf die Neuregelung der Rentenversicherung 
deder Arbeiter und der Angestellten, d. h. der Vorschrif- 
terten des IV. Buches der RVO und der A ngestelltenver- 
sicsicherung (nach dem AYG von 1911). 
ReReditssystematisch will dieser Entwurf vor allem die 
ReRecJitseinheit im Bundesgebiet w iederherstellen, da 
trctrotz dem von der M ilitärregierung erlassenen Gesetz 
NrNr. 63 („Umstellungsgesetz“ vom 27. 6. 48), wonach 
diedie „Neuordnung der Sozialversicherung den deutschen 
ge gesetzgebenden Körperschaften obliegt", und trotz den 
en entsprechenden Vorschriften des Grundgesetzes — vgl. 
bebesonders Art. 74, Ziff. 12 betr. „konkurrierende Ge- 
selsetzgebung" — noch immer gewisse Sonderregelungen 
in  in den verschiedenen ehemaligen Besatzungszonen und 
in  in den Ländern vorliegen.^) Ferner soll das gesamte 
ReRechtsgebiet übersichtlich gestaltet und dabei gleich- 
zeizeitig das Recht der Arbeiter und das der Angestell- 
teiten, die auch n a c h  den Vorschriften des Sozialver- 
sicsicherungsanpassungsgesetzes (SVAG) usw. noch 
mananche Ungleichheiten aufweisen, w eitgehend ange- 
gliglichen werden.

DER KREIS DER VERSICHERTEN

W W as den Umfang der Rentenversicherung oder den 
Kr Kreis der Versicherten angeht, so sollen nach dem 
W W illen des Sozialkabinetts alle Arbeitnehm er einbe- 
zo zogen werden, während bisher die höher bezahlten 
Ar Angestellten (gegenwärtig diejenigen mit mehr als 
75(750 DM Monatsgehalt) von der Versicherungspflicht 
auausgenommen sind. Allerdings soll auch in Zukunft 
füifür Beiträge und Leistungen nur ein bestimm ter Höchst
bebetrag (ebenfalls 750 DM monatlich) maßgebend sein. 
HiHinsichtlich der Selbständigen hat sich das Sozial

*) ■*) Vgl. ipeinen Beitrag „Entwicklung und Stand der Sozialversidie- 
ru rrung  in der Bundesrepublik", Wirtsdiaftsdiensit, Hett 11, Novem- 
bei he r 1951.

kabinett für die Schaffung eigenständiger Sicherungs
einrichtungen ausgesprochen, soweit ein Sicherungs
bedürfnis vorhanden ist.^) Die Einbeziehung sämt
licher A ngestellten entspricht auch den Forderungen 
der SPD und den DGB-Vorschlägen (die eine Grenze 
von 1000 DM für Beiträge und Leistungen vorsehen). 
Man darf wohl sagen, daß diese Regelung nicht nur 
den Bestrebungen entgegenkommt, den Kreis der V er
sicherten durch Aufnahme der „günstigeren Risiken“ 
zu erweitern, sondern daß sie, zu einem Teil wenig
stens, auch den Interessen dieser A ngestellten in w eit
gehendem Maße dient. Auf der anderen Seite werden 
allerdings Stimmen laut, daß man die A ltersvorsorge 
—• wie bisher — diesen besser bezahlten A ngestell
ten getrost allein überlassen könne und deshalb 
nicht an ihnen eine w eitergehende „Sozialisierung" 
vorzunehmen brauche. Im übrigen sieht der Initiator 
des neuen Gesetzes, M inisterialdirektor Dr. Jantz®), 
den besonderen W ert der Begrenzung auf 750 DM für 
Beiträge und Leistungen darin, daß diese Grenze „ins
besondere höherverdienenden Arbeitnehm ern die 
Möglichkeit eröffnet, aus dem beitragsfreien Teil ihres 
Lohnes Oder Gehaltes sich zusätzliche Sicherungen 
nach ihrer W ahl durch Höherversicherung, durch Ab
schluß einer Privatversicherung, durch Sparen oder in 
sonstiger Form zu schaffen“.
Die freiwillige Rentenversicherung soll nicht mehr 
die — seit 1938 bestehende — „Selbstversicherung“ 
umfassen, weil diese nach den bisherigen Erfahrungen 
dazu geführt habe, daß Personen mit verhältnism äßig 
geringen Beiträgen wesentlich höhere Leistungen zu 
Lasten der Gemeinschaft erhalten hätten, als ihnen 
nach ihren Beiträgen zugestanden hätten.^) Dagegen 
soll die freiwillige W eiterversicherung möglich sein, 
aber nicht schon wie bisher nach 26 Wochen oder 
6 M onaten Zwangsversicherung, sondern erst nach 
einer „W artezeit“ von 60 M onaten in  der Versiche
rungspflicht. Ferner soll die „Höherversicherung“ neben 
einer gleichzeitig bestehenden Rentenversicherung be
stehen bleiben.

Vgl. Bulletin des Presse- und Iniformationsamtes der Bundes
regierung, Bonn, Nr. 15 vom 21. 1. 56. 
s) Vgl. „Bulletin" Nr. 78 vom 25. 4. 56.

Jantz, a. a. O.
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Q uante: Reform der sozialen R entenversid ierung

VERSICHERUNGSLEISTUNGEN

Das bisherige Rentenrecht gew ährt sowohl bei den 
A rbeitern wie bei den A ngestellten grundsätzlich Ren
ten im Falle der Invalidität oder der Berufsunfähigkeit 
bzw. bei der Vollendung des 65. Lebensjahres („Al
tersinvalidität bzw. -berufsunfähigkeit") und un ter
scheidet dabei nur zwischen einer vorübergehenden 
und einer dauernden Invalidität (oder Berufsunfähig
keit). Um* eine vorübergehende Invalidität soll es sich 
handeln, wenn nach vernünftigem menschlichem Er
messen in absehbarer Zeit Aussicht auf Beseitigung 
oder wesentliche Besserung des Zustandes der augen
blicklichen Invalidität besteht; dabei tritt der V er
sicherungsfall erst nach 26 Wochen oder 6 M onaten 
seit Bestehen dieses Zustandes ein. Diese vorüber
gehende Invalidität (oder Berufsunfähigkeit) ist hier 
offenbar nur als eine A rt Ausnahmezustand zu be
trachten, dem nur insoweit Aufmerksamkeit zu widmen 
ist, als wegen der zu beanspruchenden Leistungen — 
die sich grundsätzlich nicht von denen für den end
gültigen Fall der Invalidität unterscheiden — Beginn 
und Ende dieses Zustandes sorgfältig .festzustellen 
sind.

D i e  R e h a b i l i t a t i o n  

Im Gegensatz hierzu sieht der neue Gesetzentwurf 
zwei große, voneinander getrennte Aufgabenbereiche 
der Rentenversicherung vor. Der erste umfaßt die mit 
dem Stichwort „Rehabilitation" bezeichneten Maß
nahmen der Erhaltung, Besserung und W iederher
stellung der Erwerbsfähigkeit sowie die Förderung 
von Maßnahmen zur Hebung der gesundheitlichen 
V erhältnisse in der versicherten Bevölkerung über
haupt — also sozial und gesamtwirtschaftlich höchst 
wichtige Aufgaben —, Maßnahmen, die nach dem gel
tenden Recht „M ehrleistungen" und als solche „Kann- 
Leistungen" darstellen. Daneben besteht natürlich die 
Verpflichtung anderer Stellen zur ausgesprochen ge
sundheitlichen Betreuung, w ie der Kranken- und der 
Unfallversicherung, auch der Kriegsopferversorgung, 
ungem indert weiter. Die N euregelung will aber alle 
in Betracht kommenden Dienststellen (Krankenver
sicherung, Arbeitsverm ittlung und A rbeitslosenver
sicherung) verpflichten, daß sie rechtzeitig dem Träger 
der Rentenversicherung M itteilung machen, wenn in 
ihrem Dienstbereich Fälle festgestellt werden, in denen 
die Durchführung der Maßnahmen zur Erhaltung oder 
W iederherstellung der Erwerbsfähigkeit eines Be
treuten, die über die Leistungspflicht dieser Dienst
stellen hinausgehen, angezeigt erscheint. In diesem 
Sinne soll dann vor allem auch dem geholfen werden, 
der bereits eine Invalidenrente (ein Ruhegeld) emp
fängt, sei es, daß seine Erwerbsfähigkeit w iederher
gestellt, oder sei es, daß eine w eitere Verschlechterung 
verhindert werden soll. In diesem Sinne gilt also der 
erste Abschnitt der Versicherungsleistungen den aus
gesprochenen Betreuungsmaßnahmen der Heilbehand
lung (auch in  Krankenhäusern, in Spezialanstalten, in 
Kur- und Badeorten usw.) und der Berufsfürsorgej 
diese umfaßt die Ausbildung zur W iedergewinnung 
der eigentlichen Erwerbsfähigkeit oder zur Erhöhung 
einer gem inderten Erwerbsfähigkeit im bisherigen

Beruf oder die Ausbildung zu einem neuen zumut
baren Beruf und die Hilfe zur Erlangung einer Ar
beitsstelle einschließlich der „nachgehenden" Berufs
fürsorge. Die Berufsfürsorge wird für die Dauer eines 
Jahres, in geeigneten Fällen auch für zwei Jahre ge
währt. Die wirtschaftliche Sicherung des Betreuten 
und seiner Familie w ährend der genannten Maß
nahm en wird, wenn sonstige Sicherungen fehlen, durch 
ein „Übergangsgeld" gewährleistet; es beträgt für den 
Betreuten selbst 60“/» des (der Berechnung des Kran
kengeldes zugrundeliegenden) Arbeitsentgeltes, ferner 
für jeden von ihm überwiegend zu unterhaltenden 
Angehörigen 10 Vo dieses Entgelts, im Höchstfall des
sen Gesamtbetrag.

D i e  R e n t e n
Der zweite große Aufgabenbereich der Renten
versicherung umfaßt die eigentliche Rentengewährung 
an Versicherte und ihre H interbliebenen. Hier sollen 
die Vorschriften über die Voraussetzung der Renten
gewährung und vor allem über die Berechnung der 
Renten wesentlich geändert werden. Dabei ist zu
nächst an eine grundsätzliche Unterscheidung der In
validenrente und der reinen A ltersrente (automatisch 
vom 65. Lebensjahr an, bei Angestellten, die minde
stens ein Jah r arbeitslos sind, vom 60. Jahr an) ge
dacht. Die bisherige Regelung kennt bekanntlich die 
Begriffe der Invalidität (bei Arbeitern) und der Berufs
unfähigkeit (bei Angestellten). Gemeinsam ist beiden 
(jedenfalls seit dem SV AG) das Merkmal, daß der 
Versicherte gegenüber der „Vergleichsperson“ eine 
Erwerbsminderung um mehr als die Hälfte erfahren 
hat. Ein Unterschied liegt aber insofern immer nodi 
vor, als beim A ngestellten für den Vergleich eine „ähn
liche Ausbildung und gleichwertige Kenntnisse und 
Fähigkeiten" vorausgesetzt werden, so daß sich für 
die zum utbaren A rbeiten die engere Grenze der Be
rufsgruppe des Versicherten ergibt, während beim in
validen A rbeiter zwar die ähnliche Ausbildung, aber 
nicht die sonstigen M erkm ale herangezogen werden, 
vielmehr von vornherein mit geringen Einschränkun
gen („zumutbar unter billiger Berücksichtigung seiner 
Ausbildung und seines bisherigen Berufes") auf den 
allgemeinen Arbeitsm arkt, also auch auf berufsfremde 
A rbeiten verw iesen w ird (§ 1254 RVO). Der Gesetz
entwurf stellt beide Invaliditätsbegriffe zur Erörte
rung, ohne sich für einen zu entscheiden; allerdings 
ließe sich eine A nnäherung beider Begriffe aus der 
zusätzlichen Charakterisierung gewinnen, ob dem Ar
beiter die neue Tätigkeit unter billiger Berücksichti
gung „der besonderen Anforderungen seiner bisheri
gen Berufstätigkeit“ zuzumuten sei.
Beibehalten werden sollen die bisherigen „Warte
zeiten“ von 60 Kalendermonaten für die Gewährung 
der Invalidenrente und von 180 M onaten für die Al
tersrente, ebenso die „Ersatzzeiten" (für die Erfüllung 
der W artezeit) wie M ilitärdienst, Kriegsgefangenschaft 
usw. W egfallen sollen dagegen die Vorschriften über 
die „Erhaltung der Anwartschaft", die die regel
mäßige Zahlung einer bestimmten Anzahl von Bei
trägen auch für die Zeiten ohne entgeltliche Tätigkeit 
erfordert, wobei allmählich sehr komplizierte Vor-
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Q uante: Reform der sozialen Rentenversicherung

sdisdiriften notwendig geworden sind, um allzu große 
Häüärten zu vermeiden, ganz abgesehen von der „Halb- 
decdedcung". All diese Vorschriften hingen nicht zuletzt 
dandamit zusammen, daß in den Renten ein bestimmter, 
ein  ein für allemal zu gewährender f e s t e r  Bestandteil 
ententhalten war, der aber in Zukunft wegfallen soll. In- 
foldolgedessen würde die Rentenhöhe in Zukunft nur 
nocnodi von den tatsächlichen Beiträgen abhängen, so 
daßdaß die „Wartezeiten" eine ausreichende Sicherung 
gelegen finanziellen Mißbrauch bedeuten,
WaWäs nun die Höhe der Rente angeht, so w ird ihre Be- 
redredinung zunächst dadurch vereinfacht, daß es nur 
nooiodi einen einzigen Rentenbestandteil geben w ird im 
SinSinne des bisherigen „Steigerungsbetrages"; der — 
bei bei Arbeitern und Angestellten verschiedene — 
,Gi,Grundbetrag" soll, wie erwähnt, wegfallen, wie das 
bishisher schon bei der knappschaftlichen Rentenver- 
sicisicherung der Fall ist. Maßgebend für die Rentenhöhe 
weiwerden also sein die Zahl und Dauer der Beiträge 
(Za(Zahl der Versicherungsjahre bzw. Dauer der „Er- 
satisatzzeiten") und das Verhältnis des in den Arbeits- 
jahjahren bezogenen Lohns oder Gehalts zum Durch- 
schisdmittsentgelt aller Versicherten.
FürFür die A l t e r s r e n t e  wird im Entwurf sowohl bei 
ArlArbeitern wie bei Angestellten — bisher unterschied- 
lichlich! — ein Steigerungsbetrag von 1,5 "/o für jedes 
VeiVersicherungsjahr angesetzt, so daß der Versicherte 
nacnadi 40 Jahren einen Anspruch auf 60 Vo, nach 50 
JahJahren einen solchen von 75 Vo des jeweiligen Brutto- 
veriverdienstes vergleichbarer Arbeitnehmer erhält. W er 
alscalso im Laufe seines Arbeitslebens einen Lohn bezo- 
gengen hat, der dem Durchschnittsentgelt aller Versicher
tenten entspricht, erhält den errechneten Prozentsatz 
bezbezogen auf dieses Durchschnittsentgelt; wer 
(du(durchschnittlich) mehr oder weniger verdient hat, 
desdessen Rente liegt entsprechend über oder unter die- 
sensem Durchschnittssatz, Die Festsetzung eines Mindest- 
sa t2satzes erübrigt sich, da ja  die vorgesehene W artezeit 
ohnohne weiteres M indestbeträge erzeugt.
Bei Bei der bisherigen Behandlung dieser neuen Renten
festfestsetzung in der Öffentlichkeit ist die Frage viel 
eröErörtert worden, ob die Neuplanung eine wesentliche 
ErhEihöhung gegenüber den bisherigen Renten bedeutet 
odeoder nicht. Das wird mit ebenso großem Nachdruck 
behbehauptet wie bestritten, einerseits in der Form, daß 
die die geplante Rente verglichen wird mit den jetzt ge- 
zahiahlten durchschnittlichen Renten in IV und AV — 
die die in der Regel an Arbeitnehmer gezahlt werden, 
derderen Arbeitsleben vor Jahrzehnten begonnen hat —, 
andjndererseits mit Hilfe von Berechnungen für Lohn- 
arbarbeiter und Angestellte nach heutigen Entgelten, aber 
m itnit Einschluß all der Mehrbeträge, die ursprünglich 
(seiiseit dem SV AG) nur wegen der Geldentwertung ver- 
ganjangener Zeiten vorgesehen waren. So brachte z. B. 
die iie „Deutsche Zeitung und Wirtschaftszeitung" am 
25. !5. Februar 1956 unter der Überschrift „Niedrigere 
Renienten — höhere Beiträge" eine Berechnung für einen 
ArbUbeiter, der heute nach vollendetem 18. Lebensjahr 
invaivalidenversicherungspflichtig würde und in den 47 
Arbi.rbeitsjahren bis zmn 65. Lebensjahr einen durch

schnittlichen Bruttowochenverdienst von 100 DM er
zielte. Dieser A rbeiter würde nach der heutigen ge
setzlichen Regelung nach Beendigung seiner Tätig
keit eine monatliche Invalidenrente von  345,40 DM 
(ohne die von dem Verfasser des Artikels eingesetz
ten 40 d m  Kinderzuschuß) erhalten, die in dieser 
Höhe 79,9 “/o des früheren Bruttolohnes, mit dem Kin
derzuschuß sogar 89,1 Vo des Bruttolohnes ausmachen 
würde. Nach der vom Sozialkabinett vorgesehenen 
Regelung w ürde sich seine Rente nach 47 A rbeits
jahren auf 304,70 DM monatlich belaufen — womit 
also im Sinne des angezogenen A rtikels bewiesen 
wäre, daß die Vorschläge des Sozialkabinetts wirklich 
auf eine Senkung der Renten hinauslaufen würden. 
Mit Verlaub: So darf man nicht argumentieren! W ar
um bestehen denn in der heute noch gültigen gesetz
lichen Regelung Anpassungszuschläge (im Beispiel 
15 DM), Rentenzulagen von 25®/o (dort 68 DM) und 
Grundbetragserhöhungen (dort 5 DM)? Man darf doch 
wohl daran erinnern, daß das SV AG (offiziell: Gesetz 
über die Anpassung von Leistungen der Sozialversi
cherung an das veränderte Lohn- und Preisgefüge . . . ) 
von 1949, das Rentenzulagengesetz (RZG) von 1951 
und das Grundbetragserhöhungsgesetz von 1953, daß 
alle diese Gesetze seinerzeit beschlossen worden sind, 
um den durch zwei Inflationen in ihren Bezügen ge
schädigten Rentnern, die ehemals ihre Beiträge m ehr 
oder m inder lange in vollwertigem Gelde gezahlt 
hatten, einigermaßen, wenn auch teilweise noch recht 
unvollkommen, eine Angleichung an den gegenwärti
gen Lebensstandard zu gewähren („Anpassung an das 
veränderte Lohn- und Preisgefüge"!), nicht dagegen, 
um die Rentenhöhe auch für diejenigen endgültig 
festzulegen, die erst nach diesen Inflationen ihr Ar
beitsleben begonnen haben. So stellt z. B. auch das 
„Rentenmehrbetragsgesetz" von 1954 ausdrücklich 
( § 1 )  fest, daß seine Bestimmungen „bis zur Neu
regelung der gesetzlichen Rentenversicherungen" gel
ten  sollen. Ohne diese Anpassungszuschläge w ürde 
der A rbeiter des Beispiels nicht 345,40, sondern nu r 
257,40 DM erhalten; die Neuregelung würde ihm alsc> 
mit der berechneten Rente von (neu) 304,70 DM einen. 
M ehrbetrag von 18,4 */o einbringen. In diesem Sinne 
ist es also nur zu begrüßen, daß die Regierung und 
offenbar auch die Parteien des Bundestages eine N eu
regelung planen, die auf einen vernünftigen Dauer
zustand abzielt, ohne etwa die berechtigten Ansprüche 
der Alt-, oder der N eurentner zu schädigen.
Die eigentliche I n v a l i d e n r e n t e ,  die also nicht, 
an das Erreichen eines bestimmten Lebensalters ge
knüpft ist, erfährt gegenüber der geltenden Regelung 
eine erheblich günstigere Behandlung. Versicherte, die 
vor Vollendung des 55. Lebensjahres invalide gewor
den sind, werden praktisch so behandelt, als ob sie 
bis zum 55. Lebensjahr gearbeitet hätten, d. h, es ist 
für sie bei der Ermittlung der anrechnungsfähigen 
Versicherungsjahre die Zeit zwischen dem Eintritt, 
des Versicherungsfalles und der Vollendung des 55. 
Lebensjahres den nachgewiesenen Versicherungs- und 
Ausfallzeiten hinzuzurechnen („Zurechnungszeit", die
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Q uante: Reform der sozialen Reistenversicherung

sich allerdings audi w ieder um die Summe der nicht 
belegten Zeiträum e zwischen dem erstm aligen Eintritt 
in die Versicherung und dem Versicherungsfall ver
m indern kann). Der Entwurf unterscheidet aber unter 
den Invaliden solche, die vollkommen erwerbsun
fähig sind, und solche, die zwar nicht m ehr die Hälfte 
des V erdienstes der „Vergleidisperson" erzielen kön
nen, aber sonst durchaus noch in der Lage sind, durch 
Erwerbstätigkeit weitere M ittel für ihren Lebensun
terhalt zu verdienen. Die „Vollinvaliden“ sollen in 
der Leistungshöhe wie die A ltersrentner behandelt 
werden, d. h. den Steigerungsbetrag von 1,5 ®/o erhal
ten, die „Teilinvaliden" dagegen nur einen Steige
rungsbetrag von 1®/« (mit 65 Jahren dann ebenfalls
1,5 Vo). Für diese Teilinvaliden ergäbe sich dann unter 
der V oraussetzung des Arbeitsbeginns mit 20 Jahren 
und einer ununterbrochenen Beschäftigung (bzw. nach
gewiesener Ausfallzeiten) bis zum Eintritt der Inva
lidität eine Rente von 35®/« des Durchschnittsver
dienstes, für Vollinvaliden eine Rente von 52,5 "/#; bei 
diesen Sätzen w ird sich das Durchschnittsniveau der 
eigentlichen Invalidenrenten gegenüber dem jetzt gel
tenden Durchschnitt erheblich erhöhen.
Für Kinderzuschüsse und Renten an Hinterbliebene 
(Witwen, W itw er und W aisen) soll im Grunde die 
bisherige Regelung w eiter gelten mit gewissen Er
höhungen, z. B. für W itw en und W itw er über 45 Jahre 
auf Vio der V ersidiertenrente. Ebenso soll in Zukunft 
eine günstigere Regelung erfolgen, wenn mehrere 
Renten Zusammentreffen, z. B. eine Invaliden- oder 
A ltersrente mit einer V erletztenrente aus der Unfall
versicherung; hier sollen dem Rentner bis zu 90 “/i> 
des maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes verbleiben. 
Für freiwillig entrichtete Höherversicherungsbeiträge 
(im Sinne des Gesetzes über die Höherversicherung 
in  den Rentenversicherungen der A rbeiter und Ange
stellten vom 14. März 1951) sollen auch in Zukunft 
zusätzliche Steigerungsbeträge gew ährt werden.

D i e  A n p a s - s u n g  d e r  R e n t e n
Eine wichtige Besonderheit der N euregelung stellen 
die Bestimmungen des Entwurfs dar, die die Renten- 
an die wirtschaftliche Entwicklung anpassen sollen. 
Durch diese Bestimmungen soll die Möglichkeit ge
schaffen werden, ohne jedesm alige Einschaltung des 
Gesetzgebers die Renten in ihrer Höhe abzuwandeln, 
wenn die Entwicklung der Produktivität oder der 
Löhne und Gehälter und der Einkommen, der Selb
ständigen oder Änderungen in den Lebenshaltungs
kosten solche Abwandlungen angezeigt erscheinen 
lassen. In der teilweise recht hitzigen Diskussion zu 
diesem Punkt entzünden sich Angriffe vielfach schon 
an der Bezeichnung dieser Renten, etwa als „dyna
mische Rente" oder als „Produktivitätsrente“ oder als 
„Indexrente“. Der Hauptangriff richtet sich gegen eine 
mögliche „Automatik“ der Rentenerhöhungen im Zu
sammenhang mit Lohnerhöhungen, von der man ein 
gesteigertes Interesse w eiterer Volksschichten an nicht 
unbedingt notwendigen Lohnsteigerungen befürchtet 
m it der Aussicht auf eine „Schraube ohne Ende“. Das 
Problem kann hier nur angedeutet, aber nicht aus

giebig erörtert werden. Das Ziel des vom Sozialkabi
nett geplanten Vorgehens ist doch jedenfalls, die Ren
ten im Einklang zu halten mit der allgemeinen Ein
kommens- und Ausgabenentwicklung, etwa so wie die 
Beamtenpensionen gleichzeitig mit den Beamtenge
hältern  geändert werden. Diesem Ziel dient ja  auch 
schon die neue A rt der Festsetzung der Rente selbst, 
die dem heutigen oder besser dem jeweiligen Brutto
verdienst vergleichbarer A rbeiter und Angestellten 
entsprechen soll, w ährend die bisherige gesetzliche 
Regelung bekanntlich auf die Nominalbeträge der 
w ährend des A rbeitslebens tatsächlich geleisteten Bei
träge oder verdienten Entgelte abgestellt ist. In die
sem Sinne ist die neue allgemeine Bemessungsgrund
lage nach dem Entwurf (§ 1260) der durchschnittlidie 
Bruttojahresarbeitsverdienst aller Versicherten im 
M ittel der letzten drei K alenderjahre vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles, zu welcher Bemessungs
grundlage dann die für den Versicherten selbst für 
die Dauer seines A rbeitslebens gewonnenen Unterla
gen ins V erhältnis gesetzt werden — was übrigens 
im Hinblick auf die notwendigen statistischen Unter
lagen nicht immer ganz leicht sein dürfte. Dieses 
m. E. grundsätzlich richtige V erfahren zieht notwen
digerweise die Folge nach sich, daß es nicht nur ein
mal, nämlich bei der ersten amtlichen Festsetzung der 
Rente, beobachtet wird, sondern daß es laufend ange
w andt wird.
Es kommt dabei ganz wesentlich auf den Ernst 
und die O bjektivität der Beteiligten an, daß dieses 
Verfahren nicht mißbraucht wird, etwa aus lohn- oder 
konjunkturpolitischen Gründen. Die maßgebende Ein
schaltung des Statistischen Bundesamtes spricht schon 
für eine gute Beachtung der O bjektivität; desgleichen 
spricht dafür die Zusammensetzung des über die Ren
tenanpassung beschließenden „Sozialrates", dem als 
ordentliche M itglieder V ertreter von vier Bundes
ministerien (Inneres, Finanzen, Wirtschaft, Arbeit), 
der Bank deutscher Länder, zwei V ertreter der Wis
senschaft, ferner V ertreter der Versicherten und der 
Arbeitgeber (zu gleichen Teilen) — insgesamt 21 Per
sonen, und 3 w eitere beratende M itglieder unter dem 
Vorsitz des Bundesarbeitsministers angehören sollen.

DIE AUFBRINGUNG DER MITTEL
Es läßt sich denken, daß eine laufende Gewährung 
von höheren Leistungen nicht ohne Erhöhung der Ein
nahmen der Rentenversicherungsträger vor sich gehen 
kann. So w ird auch festgestellt, daß die bisherigen 
Beiträge (beider Sozialpartner zusammen) von 11 auf 
14 "/o des — mit 750 DM monatlich begrenzten — 
Bruttoentgelts der Versicherten erhöht werden sollen, 
wobei wie bereits vor einiger Zeit ein weiterer Pro
zentsatz von der Arbeitslosenversicherung abgezweigt 
und der Rentenversicherung zugeführt werden soll. 
Die hierdurch nicht gedeckten Kosten müßten aus 
allgem einen Staatseinnahm en sowie noch bestehenden 
Überschüssen in den Kassen der Rentenversicherungs
träger aufgebracht werden. Im Gegensatz zu der ziem
lich ausgiebigen Erörterung der neu geplanten Lei
stungen in , den Offiziellen Drucksachen wird die Auf-
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1 bringung der Mittel wesentlich kürzer behandelt, so 
( daß auch hier nur allgem einere Ausführungen
< dazu möglich sind. Es ist klar, daß die Erhöhung der 
] Kosten viele Gegner auf den Plan ruft, doch sollte 
1 man audi hier bei allen Einwänden folgendes nicht 
' vergessen: Eine weitgehende N iedrighaltung der Ren- 
1 ten, wie wir sie trotz allen oben gesdiilderten Anpas- 
! sungsvorsdiriften immer noch wahrnehm en können,
I ermöglicht zwar bei den unm ittelbar Betroffenen, 
I nämlich den Versicherungsträgern und damit den
< ak tiven  Arbeitnehmern und ihren Arbeitgebern, zu- 
1 nächst noch gewisse „Ersparnisse", löst aber erheb- 
] liehe Ausgaben an anderen Stellen des öffentlichen 
I Haushalts (vor allem bei den Fürsorgeverbänden) und 
s sdiließlich im Schöße der Familien selbst aus, die so- 
i  Zusagen mit privaten M itteln für Staatszwecke ein- 
t treten müssen.
I Ein anderer Punkt, der heftig diskutiert wird, ist der 
l beabsichtigte Übergang vom bisherigen Anwart- 
£ sdiaftsdeckungsverfahren zu einem „Abschnitts- 
c deckungsverfahren, das die Bildung einer ausreichen- 
c den, aber begrenzten Reserve ermöglicht".®) Praktisch 
t  bedeutet das die A bkehr von einem System, bei dem 
c auf lange Sicht durch Ersparnisse ein genügend gro- 
£ fies „Kapital" angesammelt werden sollte, und den 
l  Übergang zu einem System, das im wesentlichen dem 
I Umlageverfahren entspricht, wie es im Bereich der 
S Sozialversicherung bereits seit langem in der Unfall- 
\  Versicherung besteht. Ganz abgesehen davon, daß 
E man mit dem Kapital- oder dem Anwartsdiafts- 
c deckungsverfahren seit dem ersten W eltkrieg in 
I  Deutschland schlechte Erfahrungen gemacht ha t — die 
s sidi ja nicht zu wiederholen brauchten! —, legt sdion 
d die geschilderte A rt der Neuberechnung und Neuge- 
s staltung der Rente ein V erfahren der Kostenaufbrin- 
g gung nahe, das sid i reibungsloser an die aktuelle 
E Rentengestaltung anschließt als das frühere Verfah- 
1- len. Und das kann eben nur ein Umlageverfahren
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sein, das ganz schlicht die von Jah r zu Jahr entste
henden Kosten der Rentenleistungen auf die im glei
chen Jah re  aufkommenden Einnahmen der Beteilig
ten — Arbeitnehmer, Arbeitgeber, (hilfsweise) Staat — 
verweist. W egen der grundsätzlichen Bedeutung die
ses Umlageverfahrens darf ich auf meine Ausführun
gen in „Schmollers Jahrbuch" von 1954®) hinweisen. 
Die häufig geäußerten Bedenken, daß bei einem Um
lageverfahren die größten Schwierigkeiten durch die 
W echselfälle der K onjunktur und vor allem durch die 
bekannte Zunahme der alten, nicht mehr arbeitsfä
higen und die Abnahme der jungen Bevölkerung ent
stehen könnten, sollen nicht etwa beiseite geschoben 
werden. Das Sozialkabinett hat sich ja  aus solchen 
Bedenken heraus eben nicht für eine nur von Jahr 
zu Jah r gesicherte Kostendeckung ausgesprochen, son
dern will das erwähnte „Abschnittsdeckungsverfah
ren" einführen, mit dessen Hilfe m an die Beiträge 
für einen bestimmten längeren, aber möglichst homo
genen, übersehbaren und ständig zu kontrollierenden 
Zeitraum konstant halten will.
Am Ende dieses notwendigerweise kurz gefaßten 
Überblicks darf noch einmal auf zwei volkswirt
schaftlich bedeutsam e M erkmale der geplanten N eu
regelung hingewiesen werden: einmal auf den Ver
such, die an der Grenze der Invalidisierung stehenden 
A rbeitskräfte auf geeignete W eise wieder zu mobili
sieren, was gerade im Hinblick auf den zu erw arten
den verringerten Nachwuchs der freien W irtschaft sehr 
wichtig sein dürfte, zum anderen auf die harm oni
schere Gestaltung zwischen den Bezügen der noch 
aktiv T ätigen und der endgültig aus dem A rbeits
leben Ausgeschiedenen, bei der ohne erhebliche Ein
bußen für den noch Erwerbstätigen eine erheblich 
größere Konsumfähigkeit für den aus dem Erwerbs
leben Ausgeschiedenen geschaffen wird — insgesamt 
Gesichtspunkte, die einer w eiteren Hebung der Pro
duktivität der W irtschaft förderlich sein dürften.

Jahrg., 6. Heft, S. 73 f.

S Summary; R e f o r m  o f  S o c i a l  
P P e n s i o n  I n s u r a n c e ,  T he artic le  
g gives an outline of th e  Bill p rep ared  
b  by the Federal M in istry  of L abour on  
a  a reform of pension  in su ran ce  for w age 

and salary earners. T he au th o r s ta rts  
off by describing th e  changes en v isag 
ed in the Bill as reg a rd s  th e  ca tego ries 
of persons sub ject to  com pulsory  in 
surance, and th en  goes on  to an a ly se  

tl the insurance benefits; i. e. th e  pen- 
s: sions proper and w h a t is ca lled  re- 
fa habilitation, th a t is m easu res for th e  
p  preservation, im provem ent, an d  re- 
fa habilitation of th e  in su red 's  ea rn in g  
c capacity as w ell as g enera l pub lic  
h  health arrangem ents fo r th e  in su red  
p  population. H e th en  dea ls  w ith  th e  
n  method by which p ensions a re  to  be 
ai adjusted to econom ic p rog ress, and 
fi finally describes th e  p ro je c te d  m ode of 
ri raising the necessa ry  funds.

R ésum é; L a  r é f o r m e  d e s  a s s u -  
r a n c e s - r e n t e s  s o c i a l e s .  L 'ar
tic le  ren se ig n e  su r  les tra i ts  c a ra c té r i
stiq u es du p ro je t de base  é tab li p a r  le 
M in istère  du  T rav a il de  la  R épublique 
F éd éra le  p ou r u n e  ré o rg a n isa tio n  des 
a s su ran ces-ren tes  p o u r tra v a ille u rs  et 
em ployés. A y an t esqu issé  les change
m ents p rév u s  se lon  le  p ro je t p o u r les" 
m ilieux  des assurés, l 'a u te u r  p a rle  des 
p re s ta tio n s  d 'assu ran ce , com posées des 
ren te s  d 'u n e  p a r t  e t  des p re s ta tio n s  de 
„ réhab ilita tion" d 'a u tre  p a rt. Q u an t à 
ce lles-c i il s 'a g it  de  m esu res p o u r p ro
té g e r  e t re s ta u re r  la  facu lté  de tra v a il 
e t  p o u r am élio re r l 'é ta t  de san té  généra le  
de la  p o p u la tio n  assu rée . E nsu ite  l 'a u 
te u r  p a rle  des p ro céd és p rév u s  afin  
d 'a d a p te r  le s  re n te s  au  d éveloppem en t 
économ ique. L 'a rtic le  se te rm ine  su r 
u n  résum é an a ly tiq u e  des m esu res p ro
je té e s  po u r la  m ob ilisa tion  d es m oyens 
f inanciers n écessa ires .

R esum en; L a  r e f o r m a  d e l  s e 
g u r o  d e  r e n t a s  s o c i a l e s .  El 
artícu lo  d a  u n  resum en  del p royecto  
bás ico  del M in is te rio  F ed era l de T ra
b a jo  p a ra  la  reo rg an izac ió n  del seguro  
de re n ta  de los tra b a ja d o re s  y  de los 
em pleados. H abiendo  exp licado  los 
cam bios que ten g an  que te n e r lugar, 
se g ú n  e l p roy ec to , d en tro  del círculo  
de lo s asegu rados, e l au to r se  ocupa 
d eten id am en te  de las p re s tac io n es de 
seguro , que se  com ponen de la s  ren ta s  
y  de la  llam ada rehab ilitac ió n , esto  es, 
m ed idas p a ra  e l m anten im ien to , e l m e
jo ram ien to  y  el restab lec im ien to  de 
la  cap ac id ad  p a ra  tra b a ja r, así como 
p ara  el m ejo ram ien to  de  la s  condiciones 
sa n ita ria s  de  la  popu lac ió n  asegu rada . 
Luego, se  d iscu te  el p roced im ien to  por 
e l cual la s  re n ta s  d eben  se r a ju s ta d as, 
en  el fu tu ro , al desarro llo  económ ico, 
y  p o r fin  se  b o sq u e ja  la s  m ed idas ap li
cab les p a ra  p ro c u ra r  lo s fondos nece
sarios.
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